
Bei Tod eines Ehegatten im
Jahr 2010 ist vom überleben-
den Ehegatten bzw. Partner
für die Zeit vom 1. Januar bis
zum Todes tag ein gemein -
sames und für die Zeit vom
Todes tag bis 31. Dezember
ein separates Wertschriften-
und Guthabenverzeichnis
2010 einzureichen.

Formular 2

Kanton Thurgau Reg.-Nr. Gemeinde

Eingang:

Wertschriften- und
Guthabenverzeichnis
Rückerstattungsantrag Fälligkeiten 2010

Personalien am 31. Dezember 2010

Einzelperson/Ehemann/Partner(in) 1

Name/Vorname

Wo wohnten Sie am 31. Dezember 2009?

Gemeinde:

Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2010 im Ausland?

� ja Wo

von bis

Wenn Sie im Jahre 2010 geheiratet haben:
Wo haben Sie den letzten Rückerstattungsantrag
eingereicht?

Gemeinde:

Ehefrau/Partner(in) 2

Name/Vorname

Wo wohnten Sie am 31. Dezember 2009?

Gemeinde:

Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2010 im Ausland?

� ja Wo

von bis

Wenn Sie im Jahre 2010 geheiratet haben:
Wo haben Sie den letzten Rückerstattungsantrag
eingereicht?

Gemeinde:

Rückerstattung
Die Auszahlung erfolgt auf das im Jahre 2010 gespeicherte Konto (vgl. Formular 1, Steuererklärung, Seite 1). 
Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie, Kontoänderungen nach Einreichung der Steuererklärung 
zu unter lassen.

Unterschrift
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten
Angaben, insbesondere, dass auf allen unter Rubrik A angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer
zu meinen/unseren oder zu Lasten der von mir/uns vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Ort und Datum:

Unterschrift Einzelperson/Ehemann/Partner(in) 1 Unterschrift Ehefrau/Partner(in) 2

Beilagen
Beiblätter

Ergänzungsblätter pauschale Steueranrechnung (DA-1)

Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

Bitte leer lassen

Entscheid 2010

Rück-
erstattungs-
anspruch

Datum:

der/die Kontrollbeamte/in

3.
74
10
.2
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Erträge aus qualifizierenden Beteiligungen im Privatvermögen
für welche die Durchführung des Halbsteuersatzverfahrens (Staats- und Gemeindesteuern)
bzw. des Teilbesteuerungsverfahrens (direkte Bundessteuer) beantragt wird.

Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung 

Voraussetzungen Staats- und Gemeindesteuern, § 37 Absatz 3 StG
Ausgeschüttete und versteuerte Gewinne aus Kapitalgesellschaften und Genossenschaften werden zum halben Satz des steuer baren Gesamteinkommens
besteuert, sofern die steuerpflichtige Person mit mindestens 5% am Aktien-, Grund- oder Stammkapital beteiligt ist. 

Voraussetzungen direkte Bundessteuer, Artikel 20 Absatz 1bis DBG
Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genos -
senschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 60%
steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

Antrag auf Anwendung des Halbsteuersatzverfahren bzw. Teilbesteuerungsverfahren zu 60% 
Die nachfolgend aufgeführten Erträge aus qualifizierenden Beteiligungen im Privatvermögen sind in der vorliegenden Steuererklärung deklariert.
Ich/wir beantrage(n) für diese Beteiligungserträge die Anwendung des
– Halbsteuersatzverfahrens bei den Staats- und Gemeindesteuern, für Erträge, welche die Voraussetzungen nach § 37 Absatz 3 StG erfüllen; 
– Teilbesteuerungsverfahrens zu 60% bei der direkten Bundessteuer, für Erträge, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 Absatz 1bis DBG erfüllen.

Der Nachweis, dass die Voraussetzungen für die Besteuerung zum reduzierten Steuersatz (Staats- und Gemeindesteuern) bzw. für das Teil besteue rungs -
verfahren zu 60% (direkte Bundessteuer) erfüllt sind, muss von der steuerpflichtigen Person erbracht werden. Fehlt ein entsprechender Nach weis, erfolgt
keine Anwendung des Halbsteuersatzverfahrens (Staats- und Gemeindesteuern) bzw. kein Teilbesteuerungsverfahren (direkte Bundes steuer), sofern die
Voraussetzungen für eine privilegierte Besteuerung nicht offensichtlich erfüllt sind.

Beteiligungs-
quote

Name und Sitz
der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft

Bundessteuer
(Quoten ab 10%)

Fr.

Staatssteuer
(Quoten ab 5%)

Fr.

Seite  4

Teilbesteuerungs verfahrenHalbsteuersatz verfahren(nur Beteiligungen im Privatvermögen aufführen; Beteiligungen im Geschäfts vermögen
sind im Fragebogen für Selbständigerwerbende auf Seite 4 zu deklarieren)

Beteiligungsertrag 2010

1. Übertrag von Beiblättern

2. Total Ertrag aus qualifizierenden Beteiligungen im Privatvermögen für Halbsteuersatzverfahren

3. Ertrag aus qualifizierenden Beteiligungen im Geschäftsvermögen für Halbsteuersatzverfahren 
(Übertrag vom Fragebogen für Selbständigerwerbende, Seite 4, Ziffer 2)

4. Total Ertrag aus qualifizierenden Beteiligungen im Privat- und Geschäftsvermögen
für Anwendung Halbsteuersatzverfahren

5. Total Ertrag aus qualifizierenden Beteiligungen im Privatvermögen für Teilbesteuerungsverfahren direkte Bundessteuer

6. Teilbesteuerungsabzug auf Beteiligungserträgen im Privatvermögen für die direkte Bundessteuer (40% von Ziffer 5)

Code 399

Code 349

Übertrag in Steuer -
erklärung

Seite 3, Ziffer 27

Übertrag in Steuer -
erklärung 

Seite 3, Ziffer 16
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